
Übernahmerechtliche Angaben
gemäß § 289a und § 315a HGB und erläuternder Bericht

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das gezeichnete Kapital der TUI AG besteht aus nennwertlosen Stückaktien, die jeweils in gleichem Umfang 
am Grundkapital beteiligt sind. Der auf die einzelne Aktie rechnerisch entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals beträgt 1,00 €. 

Das in den Handelsregistern der Amtsgerichte Berlin-Charlottenburg und Hannover eingetragene ge-
zeichnete Kapital der TUI  AG setzte sich zum Ende des Geschäftsjahres  2023 aus 507.431.033 (Vorjahr 
1.785.205.853)  Aktien zusammen, entsprechend 507.431.033,00  €. Jede Aktie gewährt in der Hauptver-
sammlung eine Stimme. 

B E S C H R Ä N K U N G E N ,  D I E  S T I M M R E C H T E O D E R D I E  Ü B E R T R AG U N G VO N A K T I E N B E T R E F F E N

Der Vorstand geht davon aus, dass die nach seiner Einschätzung Alexey Mordashov zuzurechnenden Aktien 
gegenwärtig weder übertragen werden können noch die Stimmrechte aus diesen Aktien ausgeübt werden 
dürfen.

B E T E I L I G U N G E N A M K A P I TA L ,  D I E  10  % D E R S T I M M R E C H T E Ü B E R S C H R E I T E N

Folgende direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte erreichen 
oder überschreiten, sind dem Vorstand der TUI AG gemeldet worden: 

*  Durch die Kapitalerhöhung im Frühjahr 2023, an der Alexey A. Mordashov (Moskau, Russische Föderation) aufgrund seiner Sanktionierung 
seit dem 28. Februar 2022 nicht teilnehmen durfte, hat sich seine Beteiligung erheblich verringert. Gemäß den Stimmrechtsmitteilungen 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 16. Mai 2023 sind Alexey A. Mordashov seit dem 19. April 2023 indirekt 
10,87 % Anteile an der TUI AG zuzuordnen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 befanden sich rund 89 % der TUI Aktien im Streubesitz. Etwa 33 % aller 
TUI Aktien ent�elen auf Privataktionäre, rund 55 % auf institutionelle Investoren sowie Finanzinstitute und 
etwa 12 % lagen in den Händen von strategischen Investoren.

  Die aktuelle Aktionärsstruktur und die Stimmrechtsmitteilungen nach § 33 WpHG online:  

www.tuigroup.com/de-de/investoren/aktie/aktionaersstruktur und www.tuigroup.com/de-de/investoren/news 

Aktionärsstruktur (30.9.2023) in %

54,6
Institutionelle Investoren

10,9
Alexey A. Mordashov*

1,1
RIU Hotels S. A.

33,4
Private Investoren

%
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Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestanden und bestehen nicht.

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre 
Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben

Soweit die TUI AG im Rahmen ihres Mitarbeitendenaktienprogramms Aktien an die Mitarbeitenden ausgibt, 
werden die Aktien den Mitarbeitenden (teilweise mit einer unternehmensseitigen Sperrfrist) unmittelbar 
übertragen. Die begünstigten Mitarbeitenden können die ihnen aus den Mitarbeitendenaktien zustehenden 
Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestim-
mungen der Satzung ausüben. 

Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder und Änderung der Satzung

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands richtet sich nach §§ 84 f. AktG in Verbindung 
mit § 31 MitbestG. Satzungsänderungen erfolgen nach den Regelungen der §§ 179 �. AktG ggf. in Verbindung 
mit § 24 der Satzung der TUI AG.

Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe

In der Hauptversammlung am 9.  Februar 2016 wurde ein bedingtes Kapital zur Ausgabe von Schuld-
verschreibungen in Höhe von 150,0 Mio. € beschlossen. Die Ermächtigung zur Begebung von Teilschuld-
verschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten sowie Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen 
(mit und ohne Laufzeitbegrenzung) war auf einen Nominalbetrag von 2,0 Mrd. € beschränkt und bis zum 
8. Februar 2021 befristet. Mit Begebung einer Optionsschuldverschreibung über 150 Mio. € an den Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds (WSF) im Oktober 2020 wurde diese Ermächtigung vollständig ausgenutzt. Die 
ausstehenden Schuldverschreibungen und Optionsscheine wurden am 27.  April  2023 vollständig zurück-
gekauft, ohne dass der WSF von seinem Optionsrecht zuvor Gebrauch gemacht hat.

Auf der Hauptversammlung vom 13. Februar 2018 wurde ein genehmigtes Kapital zur Ausgabe von Beleg-
schaftsaktien über 30,0 Mio. € beschlossen. Der Vorstand der TUI AG war ermächtigt, dieses genehmigte 
Kapital bis zum 12. Februar 2023 einmal oder mehrmals durch die Ausgabe von Belegschaftsaktien gegen 
Bareinlage zu nutzen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine neuen Belegschaftsaktien ausgegeben.

Die außerordentliche Hauptversammlung am 5.  Januar  2021 hat ein bedingtes Kapital in Höhe von 
420,0 Mio. € beschlossen, um dem WSF das Recht einzuräumen, die Vermögenseinlage des WSF in Form einer 
stillen Beteiligung in Höhe von 420 Mio. € (die „Stille Einlage I“) jederzeit (einmalig oder mehrmals) vollständig 
oder teilweise in bis zu 420 Mio. neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von 1,00 € je Stückaktie umzutauschen. Die neuen Aktien werden zum geringsten Ausgabe-
betrag in Höhe von 1,00 € ausgegeben. Die Stille Einlage I wurde am 27. April 2023 vollständig zurückgeführt, 
ohne dass der WSF von seinem Umtauschrecht zuvor Gebrauch gemacht hat.

In der Hauptversammlung am 25. März 2021 wurde ein bedingtes Kapital zur Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen in Höhe von 109,9 Mio. € beschlossen. Die Ermächtigung zur Begebung von Teilschuldverschreibungen 
mit Wandel- oder Optionsrechten sowie Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (mit und ohne 
Laufzeitbegrenzung) ist auf einen Nominalbetrag von 2,0 Mrd. € beschränkt und bis zum 24. März 2026 
befristet. Mit Begebung einer Wandelschuldverschreibung über 589,6 Mio. € im April und Juli 2021 wurde 
diese Ermächtigung fast vollständig ausgenutzt. Zum Bilanzstichtag wurden bisher keine Aktien zur Bedienung 
der Wandelanleihe valutiert.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 8. Februar 2022 wurde eine Ermächtigung zur Ausgabe neuer, 
auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlagen um insgesamt höchstens 162,3 Mio. € beschlossen 
(Genehmigtes Kapital 2022 / I). Diese Ermächtigung hat eine Gültigkeit bis zum 7. Februar 2027. 

Ebenfalls auf der Hauptversammlung am 8. Februar 2022 ist ein Beschluss zur Scha�ung eines genehmigten 
Kapitals zur Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen in Höhe von 626,9 Mio. € gefasst worden 
(Genehmigtes Kapital 2022 / II). Die Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen ist auf 162,3 Mio. € beschränkt. 
Die Ermächtigung für dieses genehmigte Kapital endet am 7. Februar 2027.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde unter teilweiser Ausnutzung der beiden letztgenannten Ermächtigungen 
zum genehmigten Kapital das Grundkapital um 328,9 Mio. € erhöht. Das Genehmigte Kapital 2022 / I wurde 
in Höhe von 140,4 Mio. € überwiegend genutzt, um die Stabilisierungsmaßnahmen des Bundes vollständig 
zurückzuführen, und das Genehmigte Kapital 2022 / II wurde in Höhe von 188,5 Mio. € für die Reduzierung 
der KfW-Kreditlinien verwendet. Die weitere Verwendung des noch nicht genutzten genehmigten Kapitals 
steht unter dem Vorbehalt der verbindlichen Verp�ichtungserklärung des Vorstands vom Februar 2023.

In der Hauptversammlung am 8. Februar 2022 wurden zwei weitere bedingte Kapitalien zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen in Höhe von 162,3 Mio. € und 81,1 Mio. € beschlossen. Die Ermächtigungen zur 
Begebung von Teilschuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten sowie Genussrechten und Gewinn-
schuldverschreibungen (mit und ohne Laufzeitbegrenzung) sind auf einen Nominalbetrag von 2,0 Mrd. € 
beschränkt und bis zum 7. Februar 2027 befristet. 

  Vergleiche den Abschnitt „Gezeichnetes Kapital“ im Konzernanhang auf Seite 235 sowie den Abschnitt „Gezeichnetes Kapital“ 

im Jahresabschluss der TUI AG (Angabe gemäß § 160 (1) Nr. 2 AktG).
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Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontroll-
wechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, und die hieraus folgenden Wirkungen

Die ausstehenden Finanzierungsinstrumente enthalten zum Teil Klauseln für den Fall eines Kontrollwechsels 
(Change of Control). Ein Kontrollwechsel liegt insbesondere dann vor, wenn ein Dritter direkt oder indirekt 
die Kontrolle über mindestens 50 % oder die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien der TUI AG erwirbt.

Im Falle eines Kontrollwechsels muss den Gläubigern der Schuldscheindarlehen über 242,0 Mio. € und der 
Wandelschuldverschreibung über 589,6 Mio. € der Rückkauf angeboten werden. Für die syndizierten Kredit-
fazilitäten in Höhe von 2,7 Mrd. € (inklusive Avale), die zum Bilanzstichtag mit 0,0 Mio. € (Inanspruchnahme 
Barmittel) und 109,2 Mio. € (Inanspruchnahme Avale) ausgenutzt waren, sind im Falle des Kontrollwechsels 
Kündigungsrechte seitens der Kreditgeber vorgesehen.

Darüber hinaus bestehen keine Vereinbarungen in Garantien, Leasing-, Options- und anderen Finanzierungs-
verträgen, die umfangreiche vorzeitige Rückzahlungsverp�ichtungen auslösen könnten, die für die Liquidität 
des Konzerns von erheblicher Bedeutung wären.

Neben den vorgenannten Finanzierungsinstrumenten beinhaltet eine Rahmenvereinbarung zwischen der 
Familie Riu und der TUI AG eine Klausel für den Fall eines Kontrollwechsels bei der TUI AG. Ein Kontrollwechsel 
liegt danach vor, wenn eine de�nierte Hauptversammlungspräsenzmehrheit einer Aktionärsgruppe besteht 
bzw. wenn ein Drittel der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat einer Aktionärsgruppe zuzurechnen ist. 
Im Falle des Kontrollwechsels hat die Familie Riu das Recht, von der TUI mindestens 20 % und maximal sämt-
liche von der TUI gehaltenen Anteile an der RIUSA II S. A. zu dem von einer international anerkannten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu ermittelnden Wert der Anteile zu erwerben. Seit der Hauptversammlung der 
TUI  AG am 25. März  2021 waren die Voraussetzungen für eine Hauptversammlungspräsenzmehrheit der 
Uni�rm erfüllt, so dass das Ankaufsrecht der Familie Riu für bestimmte Zeitfenster in den Jahren 2021, 2022 
und 2023 entstanden ist. Die Familie Riu hat auf eine Ausübung ihres Ankaufsrechts in allen vorgenannten 
Zeitfenstern verzichtet. 

Eine vergleichbare Vereinbarung hinsichtlich eines Kontrollwechsels bei der TUI AG besteht mit der El Chiaty 
Group. Ein Kontrollwechsel wird auch hier angenommen, wenn eine de�nierte Hauptversammlungspräsenz-
mehrheit einer Aktionärsgruppe besteht bzw. wenn ein Drittel der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichts-
rat einer Aktionärsgruppe zuzurechnen ist. Die El Chiaty Group hat in diesem Fall ebenfalls während dreier 
auf den Kontrollwechsel folgender Zeiträume das Recht, von der TUI jeweils mindestens 15 % und maximal 
alle von der TUI gehaltenen Anteile an den gemeinsamen Hotelgesellschaften in Ägypten und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten zu erwerben, auch hier zu dem dann von einer international anerkannten Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zu ermittelnden Wert der jeweiligen Anteile. Aufgrund einer Erhöhung der Beteiligung 
von Uni�rm an der TUI AG im Nachgang zu der am 2. November 2021 erfolgten Kapitalerhöhung der TUI AG 
ist auch hier ein Kontrollwechsel aufgrund Hauptversammlungspräsenzmehrheit ausgelöst worden, so dass 
sich für die El Chiaty Group letztmals vom 16. November bis 16. Dezember 2023 ein Zeitfenster für die Aus-
übung des Ankaufsrechts ergibt. 

Für das Joint Venture TUI Cruises GmbH zwischen Royal Caribbean Cruises Ltd. und der TUI AG besteht 
ebenfalls eine Vereinbarung für den Fall eines Kontrollwechsels bei der TUI AG, der hier beim Erwerb von 
mehr als 50 % der Stimmrechte durch eine Person oder eine Gruppe von Personen angenommen wird. Sie 
beinhaltet für den Partner das Recht, eine Au�ösung des Joint Venture zu verlangen und den Anteil der 
TUI AG unter gewissen Umständen zu einem gegenüber dem Verkaufspreis für den eigenen Anteil reduzierten 
Kaufpreis zu erwerben. 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern für den Fall 
eines Übernahmeangebots bestehen nicht.
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